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Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des SÃ¤chsischen Landessozialgerichts
vom 27. MÃ¤rz 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin deren
auÃ�ergerichtliche Kosten auch des Revisionsverfahrens zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Anerkennung eines Kehlkopfkarzinoms nach
Einwirkung ionisierender Strahlen als Berufskrankheit (BK).

Der im Dezember 1929 geborene und am 7. Dezember 2003 verstorbene Ehemann
der KlÃ¤gerin, (A.) (= bisheriger KlÃ¤ger), war ab September 1951 bei der
SAG/SDAG Wismut beschÃ¤ftigt. Er arbeitete dort bis Ende 1977 unter Tage, und
zwar bis August 1952 als Zechenarbeiter im Objekt , anschlieÃ�end bis August 1958
als Lokbegleiter im Objekt Schacht und ab Oktober 1958 als Hauer im Objekt in den
SchÃ¤chten und. Im August 1988 wurde bei ihm ein Plattenepithelkarzinom am
Kehlkopf (Larynx) nachgewiesen, das im September 1988 operativ entfernt wurde;
anschlieÃ�end erfolgte eine Strahlenbehandlung. Zu Rezidiven kam es nicht; infolge
der Operation war A. sprachbehindert.

Im Oktober 1998 beantragte A. bei der Beklagten die Anerkennung der
Stimmbanderkrankung als BK. Der Technische Aufsichtsdienst (TAD) der Beklagten
errechnete daraufhin unter BerÃ¼cksichtigung der Berufsanamnese eine
kumulative Strahlenbelastung von 263,17 WLM (= working level months)
hinsichtlich der Radonfolgeprodukte und eine kumulative Ã�quivalentdosis (= Dosis
in KÃ¶rpergeweben, summiert Ã¼ber alle Komponenten der Exposition) von 22,07
Sievert (Sv); daraus folgte auf der Grundlage des im Auftrag des Hauptverbands der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) erstellten Gutachtens des Instituts
fÃ¼r Strahlenschutz von MÃ¤rz 1995 (W. Jacobi und P. Roth, Risiko und
Verursachungswahrscheinlichkeit von extrapulmonalen Krebserkrankungen durch
berufliche Strahlenexposition von BeschÃ¤ftigten der ehemaligen Wismut AG
(Jacobi II-Gutachten)) eine Verursachungswahrscheinlichkeit von 52,3 %. Nachdem
der beratende Arzt der Beklagten die Auffassung vertreten hatte, in Auswertung
aller vorliegenden epidemiologischen Untersuchungen und der zurzeit
verfÃ¼gbaren medizinisch-wissenschaftlichen Kenntnisse lasse sich ein
ursÃ¤chlicher Zusammenhang zwischen beruflicher Exposition und der Erkrankung
des A. nicht wahrscheinlich machen, beauftragte die Beklagte Professor Dr. A , mit
einem strahlenmedizinischen Gutachten nach Aktenlage. Der Gutachter fÃ¼hrte in
seinem Gutachten vom 29. November 1998 aus, zwar hÃ¤tten internationale
epidemiologische Studien an groÃ�en Uranbergarbeiter-Kollektiven bislang keine
signifikante HÃ¤ufung von extrapulmonalen Krebsen im Vergleich zu deren
Auftreten in der NormalbevÃ¶lkerung erbracht, jedoch sei davon auszugehen, dass
ionisierende Strahlen im Stande seien, nahezu alle bÃ¶sartigen Neoplasien
hervorzurufen. Gesicherte Dosis-Risiko-Beziehungen bestÃ¼nden im Sinne der so
genannten Verdoppelungsrate gegenÃ¼ber der Spontanrate in der
NormalbevÃ¶lkerung im Allgemeinen nach Ã�berschreiten einer GanzkÃ¶rperdosis
von etwa 1 bis 2 Sv. Dabei stelle vor allem das Lebensalter zum Zeitpunkt der
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Strahleneinwirkung eine variierende GrÃ¶Ã�e dar; jugendliche Personen seien
besonders strahlenempfindlich. Den im Jacobi II-Gutachten vorgeschlagenen
dosimetrisch begrÃ¼ndeten KausalitÃ¤tskriterien, die auf strahlenbiologisch-
epidemiologischen Ergebnissen der Life-span-study an ca 95.000 Ã�berlebenden
von Hiroshima und Nagasaki beruhten, habe eine Gruppe strahlen- und
arbeitsmedizinischer Experten im Januar 1995, im Dezember 1997 und im Juni 1998
zugestimmt und dem HVBG nachdrÃ¼cklich empfohlen, dieser wissenschaftlich
abgesicherten dosimetrischen Vorgehensweise bei der BegrÃ¼ndung der
haftungsausfÃ¼llenden KausalitÃ¤t bei extrapulmonalen Tumoren nach Wismut-
Expositionen zu folgen. Unter Verwendung dieses Modells sei die Verursachung der
Erkrankung des A. durch die ionisierenden Strahlen wÃ¤hrend seiner Wismut-
TÃ¤tigkeit Ã¼berwiegend wahrscheinlich; die Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit
(MdE) betrage 40 vH. Dr. N , FachÃ¤rztin fÃ¼r Arbeitsmedizin des SÃ¤chsischen
Landesinstituts fÃ¼r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, empfahl daraufhin die
Anerkennung der BK, welche die Beklagte jedoch mit Bescheid vom 12. Februar
1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 8. April 1999 ablehnte. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus, die Anerkennung der Erkrankung als BK nach Listen-
Nr 92 der Verordnung Ã¼ber die VerhÃ¼tung, Meldung und Begutachtung von
Berufskrankheiten der DDR (BKVO-DDR) sei unabhÃ¤ngig von der erlittenen
Strahlenbelastung abzulehnen, da fÃ¼r extrapulmonale Krebserkrankungen nach
gegenwÃ¤rtigem Erkenntnisstand ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang nicht
wahrscheinlich zu machen sei.

Auf die Klage hat das Sozialgericht (SG) Prof. Dr. A erneut mit der Erstellung eines
Gutachtens beauftragt und ein weiteres Gutachten von Prof. Dr. H vom 18. Januar
2001 eingeholt, nachdem die Wismut AG ein neue Expositionsberechnung
vorgenommen hatte, welche eine erhÃ¶hte Exposition, nÃ¤mlich 302 WLM,
erbrachte. Prof. Dr. A hat seine zuvor abgegebene EinschÃ¤tzung bestÃ¤tigt und
sich darÃ¼ber hinaus mit den von der Beklagten vorgetragenen Argumenten
auseinander gesetzt, welche sich auf das beim HVBG durchgefÃ¼hrte
FachgesprÃ¤ch "Extrapulmonale Krebserkrankungen Wismut" am 12. Februar 1998
bezogen. Dort sei empfohlen worden, dem dosimetrischen Modell des Jacobi II-
Gutachtens auf Grund der fehlenden Signifikanz (absolut geringe Zahl der an
Kehlkopfkarzinom Erkrankten bei WismutbeschÃ¤ftigten) nicht zu folgen. Wie
zuletzt bei dem Symposion "Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zur Induktion
maligner Erkrankungen durch ionisierende Strahlung" am 25. Juni 1998 in Bad
MÃ¼nstereifel klar geworden sei, entspreche dies jedoch nicht der
Mehrheitsauffassung in der Wissenschaft. Im Ã�brigen seien auch in letzter Zeit
wissenschaftliche Arbeiten erschienen (Tirmarche ua 1993, Zemla 1996), die
nachdrÃ¼cklich auf einen ursÃ¤chlichen Zusammenhang hinwiesen. Prof. Dr. H hat
ausgefÃ¼hrt, das Jacobi II-Gutachten werde von der medizinischen Fachwelt
favorisiert; auch er schlieÃ�e sich dieser Sichtweise an und halte eine
haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t fÃ¼r gegeben; allerdings betrage die MdE im
vorliegenden Fall nur 20 vH. Das SG hat daraufhin mit Urteil vom 30. Juli 2001 die
Beklagte verurteilt, eine BK nach Listen-Nr 92 der BKVO-DDR anzuerkennen und ab
dem 22. Januar 1994 nach MaÃ�gabe der gesetzlichen Bestimmungen nach einer
MdE von 20 vH zu entschÃ¤digen.
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Auf die Berufung der Beklagten hat das SÃ¤chsische Landessozialgericht (LSG)
durch Urteil vom 27. MÃ¤rz 2003 das Urteil des SG insoweit aufgehoben, als es
Verletztenrente fÃ¼r die Zeit vor dem 1. Januar 1998 zugesprochen hat, und im
Ã�brigen die Berufung zurÃ¼ckgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung seiner Entscheidung
hat das LSG im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt: Die Anerkennung der Krebserkrankung
des A. als BK richte sich nach dem zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls im August
1988 geltenden Recht der DDR. Es sei durch den Einigungsvertrag (EinigVtr) als bis
zum 31. Dezember 1991 geltendes Bundesrecht bestÃ¤tigt und erst nach diesem
Zeitpunkt durch das Recht der Reichsversicherungsordnung (RVO) abgelÃ¶st
worden; jedoch habe Â§ 1150 Abs 2 RVO die â�� den Regeln des intertemporalen
Rechts entsprechende â�� weitere Anwendung des frÃ¼heren Rechts hinsichtlich
Entstehung und Fortbestand sozialrechtlicher AnsprÃ¼che nicht ausgeschlossen.
Dass â�� wie von der Beklagten geltend gemacht â�� zu DDR-Zeiten
Larynxkarzinome nach der Listen-Nr 92 der BKVO-DDR nicht anerkannt worden
seien, stehe der Anwendung des DDR-Rechts nicht entgegen. Zum einen sei dieser
Umstand keine Verwaltungspraxis, die sich â�� wie von der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) gefordert â�� zweifelsfrei feststellen lasse; zum
anderen sei nicht vÃ¶llig unumstritten, ob es bei fortgeltendem DDR-Recht auf die
Auslegung dieses Rechts durch die Staatsorgane der DDR ankomme. Der Gedanke
der MitÃ¼bernahme einer die geschÃ¼tzte Rechtsposition umgrenzenden
Verwaltungspraxis dÃ¼rfe jedenfalls keine Bedeutung haben, wenn es â�� wie im
vorliegenden Fall â�� nicht um Vertrauensschutz und Besitzstandswahrung,
sondern lediglich um die Anwendung des zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls
geltenden Rechts gehe. Die Anerkennung einer BK nach Listen-Nr 92 der BKVO-DDR
erfordere nicht den epidemiologischen Nachweis, dass die betroffene spezielle
Krebserkrankung in einem bestimmten Kollektiv, dem der Erkrankte angehÃ¶rte,
gehÃ¤uft auftrete. Solche, fÃ¼r die Anerkennung einer Quasi-BK bedeutsame
Ã�berlegungen kÃ¶nnten keine Rolle spielen, wenn â�� wie in der Listen-Nr 92 der
BKVO-DDR â�� durch die Begriffe "bÃ¶sartige Neubildungen" und "durch
ionisierende Strahlung" der Verordnungsgeber bereits festgesetzt habe, dass
allgemein bÃ¶sartige Neubildungen durch ionisierende Strahlen verursacht werden
kÃ¶nnten. FÃ¼r Verwaltung und Gericht bleibe dann nur noch die PrÃ¼fung der
KausalitÃ¤t im Einzelfall. Ob dies auch fÃ¼r die BK gemÃ¤Ã� Anlage 1 Nr 2402
("Erkrankungen durch ionisierende Strahlen") der bundesdeutschen
Berufskrankheiten-Verordnung (BKVO) gelte, kÃ¶nne dahinstehen; jedenfalls sei die
von der Beklagten dazu gezogene Parallele zur Anlage 1 Nr 1310 ("Erkrankungen
durch halogenierte Acryl-, Aryl oder Alkylaryloxide") und der dazu ergangenen
Rechtsprechung nicht auf die Listen-Nr 92 der BKVO-DDR Ã¼bertragbar. Die
generelle Geeignetheit ionisierender Strahlen, auch Larynxkarzinome auszulÃ¶sen,
werde nach herrschender medizinischer Lehrmeinung bejaht; dies habe sich
beispielsweise in Anhang 2 zum Merkblatt fÃ¼r die Ã¤rztliche Untersuchung zu Nr
2402 der Anlage 1 zur BKVO niedergeschlagen. Hinsichtlich der konkreten
Verursachungswahrscheinlichkeit folge der Senat ebenso wie das SG den
Ã¼berzeugenden Auffassungen der Professoren Dr. A und Dr. H , die sich insoweit
die Methodik des Jacobi II-Gutachtens zu Eigen machten, das die gegenwÃ¤rtig
herrschende medizinisch-wissenschaftliche Lehrmeinung widerspiegele. Das im
Jacobi II-Gutachten aufgezeigte Berechungsmodell garantiere eine
Gleichbehandlung und ermÃ¶gliche die Einbeziehung aller Arten von
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Krebserkrankungen.

Mit der â�� vom LSG zugelassenen â�� Revision rÃ¼gt die Beklagte eine Verletzung
des Â§ 9 Abs 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) iVm Nr 92 der BK-Liste zur
BKVO-DDR. Der Wortlaut des BK-Tatbestands bezeichne als BK "bÃ¶sartige
Neubildungen oder ihre Vorstufen durch ionisierende Strahlung" und sei damit
ebenso wie bei der nahezu inhaltsgleichen bundesdeutschen BK Nr 2402 der Anlage
zur BKVO (BKV) allgemein formuliert. Er lasse offen, ob alle bÃ¶sartigen
Neubildungen oder nur ganz bestimmte Erkrankungen von der BK umfasst seien, so
dass diese Frage durch Auslegung zu klÃ¤ren sei. Wegen der Transformation in
Bundesrecht komme dabei der historischen Auslegung besonderes Gewicht zu;
Ausgangspunkt dafÃ¼r sei die Konkretisierung der Norm durch die Rechts- und
Verwaltungspraxis der ehemaligen DDR. Leiterkrankung sei die bereits seit 1925 in
der BK-Liste verzeichnete "Schneeberger Lungenkrankheit" gewesen und
demzufolge habe es sich in der Anerkennungspraxis unter der ZustÃ¤ndigkeit der IG
Wismut bei den anerkannten bÃ¶sartigen Neubildungen durch ionisierende
Strahlung ausschlieÃ�lich um Bronchialkarzinome gehandelt; extrapulmonale
Krebserkrankungen als Folge ionisierender Strahlung seien in keinem einzigen Fall
anerkannt worden; hinsichtlich dieser Erkrankungen sei der Erkenntnisprozess noch
nicht abgeschlossen gewesen. Vor diesem Hintergrund spiegele der Umstand, dass
extrapulmonale Krebse nicht als BK nach Listen-Nr 92 der BKVO-DDR gemeldet
worden seien, die in der ehemaligen DDR bestehende Rechtslage. Aber auch, wenn
es nicht auf die Rechts- und Verwaltungspraxis in der ehemaligen DDR, sondern
allein auf die objektive Auslegung der als Bundesrecht fortgeltenden Vorschriften
ankomme, kÃ¶nne der Auslegung des LSG nicht gefolgt werden. Dessen
Auffassung, durch die VerknÃ¼pfung der Begriffe "bÃ¶sartige Neubildungen" und
"durch ionisierende Strahlung" sei der KausalitÃ¤tsnachweis auf der allgemeinen
Ebene iS der fÃ¼r die haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t erforderlichen generellen
Geeignetheit als erbracht anzusehen, messe dem Wortlaut des BK-Tatbestands eine
Bedeutung bei, die mit dem unfallversicherungsrechtlichen Kausalprinzip nicht zu
vereinbaren sei und ihm nach dem Wortlaut gerade nicht zukomme. Bei â�� wie
hier â�� offen formulierten BK-TatbestÃ¤nden bestehe der Vorteil fÃ¼r den
Versicherten allein darin, dass zu seinen Gunsten unterstellt werden kÃ¶nne, dass
eine mÃ¶glichst weitgehende EntschÃ¤digung aller durch die berufliche Einwirkung
verursachten Krankheiten unter Einschluss der jeweils neuesten Erkenntnisse
gewollt sei. Dies entbinde den Rechtsanwender nicht davon, im Einzelfall zur
PrÃ¼fung und Beurteilung der generellen KausalitÃ¤t auf die allgemeinen
Beurteilungskriterien des Â§ 9 Abs 1 Satz 2 SGB VII zurÃ¼ckzugreifen. Der
Verordnungsgeber habe bei den offen formulierten BKen den ihm zur VerfÃ¼gung
stehenden Spielraum nur in begrenztem MaÃ� genutzt, indem er die
EntschÃ¤digungsfÃ¤higkeit davon abhÃ¤ngig mache, ob die Erkrankung nach den
fortschreitenden Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft ursÃ¤chlich auf die
genannten Einwirkungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei. Daher sei der sich unabhÃ¤ngig
vom Willen des Verordnungsgebers vollziehende Erkenntnisprozess vollumfÃ¤nglich
Ã¼berprÃ¼fbar; es gehe mithin nicht darum, Entscheidungen des
Verordnungsgebers zu korrigieren, sondern fÃ¼r den Rechtsanwender zu
konkretisieren. Dies sei auch erforderlich, da es sonst zu Leistungen der
gesetzlichen Unfallversicherung kommen kÃ¶nne, obwohl eine Zuordnung der
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Erkrankung zum vom Unternehmer zu tragenden Risiko fragwÃ¼rdig sei. Die
generelle KausalitÃ¤t sei daher bei offenen BKen fÃ¼r jede Erkrankung gesondert
zu prÃ¼fen, wobei der BeweismaÃ�stab der an Sicherheit grenzenden
Wahrscheinlichkeit gelte. Erkenntnisse, dass ein spezifisches, bisher vom
Verordnungsgeber nicht erkanntes und gewertetes Krankheitsbild unter eine "offen"
formulierte BK subsumierbar sei, lÃ¤gen vor, wenn die Ã¼berwiegende Mehrheit
der einschlÃ¤gig kompetenten medizinischen SachverstÃ¤ndigen zu derselben
wissenschaftlich fundierten Meinung gelange und die Erkenntnisse gesichert, dh
durch Forschung und praktische Erfahrung gewonnen seien. Das LSG habe dazu
keine Feststellungen getroffen, sondern sich insoweit auf das Merkblatt des BMA zur
BK Nr 2402 der Anlage zur BKVO bezogen. Das Merkblatt bringe aber lediglich zum
Ausdruck, dass ein Risiko fÃ¼r maligne Erkrankungen an verschiedenen Organen
und Geweben bestÃ¼nde; es lasse sich nicht in dem Sinn interpretieren, dass dazu
auch die fÃ¼r das EntschÃ¤digungsrecht relevanten medizinisch-wissenschaftlichen
Erkenntnisse zur Gruppentypik vorlÃ¤gen.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des SÃ¤chsischen Landessozialgerichts vom 27. MÃ¤rz 2003 sowie das
Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom 30. Juli 2001 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Revision der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das Urteil des LSG fÃ¼r zutreffend und fÃ¼hrt ergÃ¤nzend aus, fÃ¼r die
Auslegung der Beklagten finde sich weder im Wortlaut noch im Willen des
Verordnungsgebers der BKVO-DDR eine Grundlage. Sonst wÃ¤re keine Aufnahme
aller Tumoren durch ionisierende Strahlen erfolgt. Die einschrÃ¤nkende Auslegung
sei auch nicht im Hinblick auf die nahezu identische Formulierung der BK Nr 2402 in
der Anlage 1 zur bundesdeutschen BKVO geboten. Denn diese erfasse ebenfalls alle
Tumoren durch ionisierende Strahlen. Die generelle Geeignetheit ionisierender
Strahlen zur AuslÃ¶sung von Tumoren am Kehlkopf werde von der herrschenden
Lehrmeinung bejaht und finde ihren Niederschlag beispielsweise im Anhang 2 zum
Merkblatt fÃ¼r die Ã¤rztliche Untersuchung zur BK Nr 2402 der Anlage 1 zur BKVO.
Es bestÃ¼nden keine Anhaltspunkte fÃ¼r anderweitige Erkenntnisse; dies gelte
auch hinsichtlich der vom LSG festgestellten konkreten
Verursachungswahrscheinlichkeit.

II

Die zulÃ¤ssige Revision der Beklagten ist unbegrÃ¼ndet.

Die AnsprÃ¼che ihres Ehemanns auf Anerkennung und EntschÃ¤digung seiner
Erkrankung als BK stehen nach dessen Tod der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 56 Abs 1 Nr
1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch als Sonderrechtsnachfolgerin zu, da sie mit diesem
zur Zeit seines Todes in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat.

Streitig ist im Revisionsverfahren, ob die Beklagte verpflichtet ist, die
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Kehlkopfkrebserkrankung des A. als BK anzuerkennen und deren Folgen ab 1.
Januar 1998 zu entschÃ¤digen. Diesen Anspruch hat die Beklagte in den
angefochtenen Bescheiden zu Unrecht verneint; insoweit hat das LSG ihre Berufung
gegen das Urteil des SG im Ergebnis zu Recht zurÃ¼ckgewiesen.

Der erhobene Anspruch auf Anerkennung einer BK richtet sich allerdings entgegen
der Auffassung der Vorinstanzen nicht ausschlieÃ�lich nach dem im August 1988
am Wohnsitz des A. damals geltenden Recht der DDR. Vielmehr ist der Anspruch
auch nach dem bis zum Inkrafttreten des SGB VII geltenden bundesdeutschen Recht
der RVO zu beurteilen. Dies ergibt sich aus Â§ 1150 Abs 2 Satz 2 RVO, der nach 
Â§Â§ 212, 215 Abs 1 SGB VII in der am Tag vor Inkrafttreten des SGB VII (1. Januar
1997) geltenden Fassung fÃ¼r die Ã�bernahme der vor dem 1. Januar 1992
eingetretenen Krankheiten als BKen nach dem Recht der gesetzlichen
Unfallversicherung weiter anzuwenden ist.

Nach Â§ 1150 Abs 2 Satz 1 RVO gelten UnfÃ¤lle und Krankheiten, die vor dem 1.
Januar 1992 eingetreten sind und die nach dem im Beitrittsgebiet geltenden Recht
ArbeitsunfÃ¤lle und BKen der Sozialversicherung waren, als ArbeitsunfÃ¤lle und
BKen im Sinne des Dritten Buches der RVO. Nach Â§ 1150 Abs 2 Satz 2 Nr 1 RVO gilt
dies jedoch nicht fÃ¼r Krankheiten, die einem ab 1. Januar 1991 fÃ¼r das
Beitrittsgebiet zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger der Unfallversicherung erst nach dem 31.
Dezember 1993 bekannt geworden sind und die nach dem Dritten Buch der RVO
nicht zu entschÃ¤digen wÃ¤ren. Diese Vorschrift ist hier zu beachten, weil A. nach
den bindenden Feststellungen des LSG zwar vor dem 1. Januar 1992, nÃ¤mlich
bereits im August 1988, an dem Kehlkopfkrebs erkrankt ist, aber erst im Oktober
1998 bei der Beklagten einen Antrag auf Anerkennung der Erkrankung als BK
gestellt hat und weder vorgetragen noch ersichtlich ist, dass die Erkrankung bereits
vor der Antragstellung einem fÃ¼r das Beitrittsgebiet ab 1. Januar 1991
zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger der Unfallversicherung bekannt geworden wÃ¤re. Die
Erkrankung kann daher nur dann als BK anerkannt werden, wenn die
Voraussetzungen dafÃ¼r sowohl nach dem im Beitrittsgebiet geltenden Recht als
auch nach der RVO erfÃ¼llt sind (vgl BegrÃ¼ndung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, 
BT-Drucks 12/405 S 116 Buchst b sowie S 154 zu Â§ 1150 RVO; BSG Urteil vom 4.
Dezember 2001 â�� B 2 U 35/00 R â�� SozR 3-8440 Nr 50 Nr 1 S 2 f). Indes ist beim
KlÃ¤ger auch diese doppelte Anspruchsvoraussetzung gegeben.

1. Nach Â§ 221 Arbeitsgesetzbuch der DDR vom 16. Juni 1977 (GBl DDR I, 185) und
Â§ 2 Abs 1 BKVO-DDR vom 26. Februar 1981 (GBl DDR I, 137) ist eine BK eine
Erkrankung, die durch arbeitsbedingte EinflÃ¼sse bei der AusÃ¼bung bestimmter
beruflicher TÃ¤tigkeiten bzw Arbeitsaufgaben hervorgerufen wird und die in der
vom Minister fÃ¼r Gesundheitswesen in Ã�bereinstimmung mit dem
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes herausgegebenen
Liste der BKen (Anlage zur Ersten DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur BKVO-DDR â��
Liste der BKen â�� vom 21. April 1981 (GBl DDR I, 139)) genannt ist. Diese
Rechtsvorschriften sind im Beitrittsgebiet bis zum 31. Dezember 1991 in Kraft
geblieben (Anl II Kap VIII Sachgeb I Abschn III Nr 4 und 5 EinigVtr) und gemÃ¤Ã� Â§
162 Sozialgerichtsgesetz (SGG) revisibel (vgl Senatsurteil vom 29. April 1997 â�� 8
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RKnU 1/96 â�� SozR 3-8440 Nr 70 Nr 1 S 2).

In der Liste der BKen nach der BKVO-DDR sind Erkrankungen durch ionisierende
Strahlung an zwei Stellen erfasst. Zum einen unter Abschnitt III "Krankheiten durch
physikalische Einwirkungen" in Nr 51: "Alle Krankheiten, Ausnahme: BÃ¶sartige
Neubildungen werden unter Nr 92 erfasst", zum anderen unter Abschnitt VII
"Beruflich verursachte bÃ¶sartige Neubildungen" in Nr 92: "BÃ¶sartige
Neubildungen oder ihre Vorstufen durch ionisierende Strahlung". Unter die
bÃ¶sartigen Neubildungen iS dieser BK fÃ¤llt, wie der Senat in seinem heutigen
Urteil in dem Rechtsstreit B 8 KN 2/03 U R entschieden hat, auch das hier in Rede
stehende Kehlkopfkarzinom: Der Verordnungsgeber der DDR hat mit der Nr 92 die
UrsÃ¤chlichkeit einer beruflichen StrahlenschÃ¤digung fÃ¼r bÃ¶sartige
Neubildungen generell anerkannt und damit alle Krebserkrankungen, auch die
extrapulmonalen, als solche fÃ¼r entschÃ¤digungswÃ¼rdig befunden. Der
Rechtssetzungsakt des Verordnungsgebers der DDR kann nicht an den
Voraussetzungen des Â§ 551 Abs 1 Satz 2, Â§ 9 Abs 1 Satz 2 SGB VII fÃ¼r eine
Entscheidung des bundesdeutschen Verordnungsgebers Ã¼ber die so genannte BK-
Reife gemessen werden. Der VersicherungstrÃ¤ger unterliegt bei Anwendung der
Listen-Nr 92 der BKVO-DDR nicht den BeschrÃ¤nkungen, denen er nach Â§ 551 Abs
2 RVO, Â§ 9 Abs 2 SGB VII bei der Entscheidung Ã¼ber die Anerkennung einer
Krankheit wie eine BK (so genannte Quasi-BK) unterworfen wÃ¤re.

Wie der Senat in dem oben genannten Urteil weiter dargelegt hat, ist ferner
unerheblich, dass â�� worauf sich die Beklagte berufen hat â�� in der
Verwaltungspraxis der DDR extrapulmonale Krebserkrankungen von Wismut-
BeschÃ¤ftigten nicht als BK anerkannt wurden, und es besteht insoweit auch kein
Widerspruch zu dem von der Beklagten angefÃ¼hrten Urteil des 2. Senats des BSG
vom 4. Dezember 2001 (B 2 U 35/00 R â�� SozR 3-8440 Nr 50 Nr 1 â�� zur
Anerkennung einer LÃ¤rmschwerhÃ¶rigkeit als BK nach Listen-Nr 50 BKVO-DDR
("LÃ¤rm, der SchwerhÃ¶rigkeit mit sozialer Bedeutung verursacht")) und der darin
herangezogenen Rechtsprechung. Vielmehr stellt sich allein die Frage, ob die
Beklagte, die insoweit an die Stelle der DDR-BehÃ¶rden getreten ist, auf der
Grundlage der Listen-Nr 92 der BKVO-DDR die Kehlkopferkrankung des KlÃ¤gers
nach dem Erkenntnisstand zur Zeit der Verwaltungsentscheidung bzw im Fall der
sozialgerichtlichen Kontrolle â�� wie hier â�� nach dem Erkenntnisstand zum
Zeitpunkt der letzten mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem LSG hÃ¤tte anerkennen
mÃ¼ssen. Das LSG ist daher zutreffend davon ausgegangen, dass in Anwendung
der Nr 92 der BK-Liste zur BKVO-DDR lediglich zu prÃ¼fen ist, ob bei A. auch die
individuellen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung des Kehlkopfkarzinoms als BK
vorlagen.

2. Nach Â§ 581 Abs 1 Nr 2 iVm Â§ 548 RVO wird Verletztenrente in der dem Grad
der Erwerbsminderung entsprechenden HÃ¶he gewÃ¤hrt, wenn und solange ein
Verletzter infolge des Arbeitsunfalls in seiner ErwerbsfÃ¤higkeit um wenigstens ein
FÃ¼nftel gemindert ist. Als Arbeitsunfall gilt nach Â§ 551 Abs 1 Satz 1 RVO auch
eine BK. BKen sind diejenigen Krankheiten, die die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats bezeichnet und die ein
Versicherter bei einer der in den Â§Â§ 539, 540 und 543 bis 545 RVO genannten
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TÃ¤tigkeiten erleidet (Â§ 551 Abs 1 Satz 2 RVO). Die Bundesregierung ist
ermÃ¤chtigt, in der Rechtsverordnung solche Krankheiten zu bezeichnen, die nach
den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen
verursacht sind, denen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich
hÃ¶herem Grade als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung ausgesetzt sind (Â§ 551 Abs 1 Satz
3 RVO). Hiervon hat die Bundesregierung Gebrauch gemacht und in der BKVO seit
deren Ã�nderung durch die Verordnung zur Ã�nderung der Siebenten
Berufskrankheiten-Verordnung vom 8. Dezember 1976 (BGBl I 3329) unter der Nr
2402 der Anlage 1 der BKVO als BK bezeichnet: "Erkrankungen durch ionisierende
Strahlen".

Im bundesdeutschen Recht hat die Liste der BKen eine andere Systematik als die BK-
Liste der BKVO-DDR. Die Obergliederung der Nr 2 "Durch physikalische
Einwirkungen verursachte Krankheiten" fÃ¼hrt zur Untergliederung der Nr 24
"Strahlen" und zu den weiteren Untergliederungen Nr 2401 "Grauer Star durch
WÃ¤rmestrahlung" und Nr 2402 "Erkrankungen durch ionisierende Strahlen". Im
Gegensatz zur Liste der BKVO-DDR sind die beruflich bedingten Krebserkrankungen
durch ionisierende Strahlung also nicht eigens aufgefÃ¼hrt (anders als zB bei der
BK Nr 5102 "Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende HautverÃ¤nderungen durch
RuÃ�, Rohparaffin, Teer, Anthracen, Pech oder Ã¤hnliche Stoffe).

Bei der notwendigen Konkretisierung des Begriffs "Erkrankungen" genÃ¼gt es
nicht, auf diejenigen Erkenntnisse zurÃ¼ckzugreifen, die den Verordnungsgeber zur
Aufnahme der Krankheit in die BK-Liste bewogen haben. Mit der unbestimmten
Fassung "Erkrankungen durch â�¦" will der Verordnungsgeber alle denkbaren
Krankheiten zu BKen erklÃ¤ren, die nach dem (fortschreitenden) Erkenntnisstand
der medizinischen Wissenschaft ursÃ¤chlich auf die genannten Einwirkungen
zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, ohne dass insoweit weitere EinschrÃ¤nkungen gemacht
werden. Voraussetzung fÃ¼r die Anerkennung und ggf EntschÃ¤digung einer
Erkrankung als BK ist in diesen FÃ¤llen zum einen, dass die schÃ¤digende
Einwirkung generell geeignet ist, das betreffende Krankheitsbild zum Entstehen zu
bringen oder zu verschlimmern. Zum anderen muss die vorliegende Erkrankung
konkret-individuell durch entsprechende Einwirkungen wesentlich verursacht bzw
verschlimmert worden und diese Einwirkungen mÃ¼ssen wesentlich durch die
versicherte TÃ¤tigkeit verursacht worden sein (vgl BSG Urteile vom 27. MÃ¤rz 1958
â�� 5 RKn 32/56 â�� BSGE 7, 89, 97 und vom 27. Juni 2000 â�� B 2 U 29/99 R â��
HVBG-INFO 2000, 2811, 2815 mwN).

Die generelle Eignung ionisierender Strahlen, das hier in Rede stehende
Larynxkarzinom hervorzurufen, ist gegeben (nachfolgend unter a). Insoweit bedarf
es auch bei Anwendung der Nr 2402 der bundesdeutschen BK-Liste fÃ¼r den hier
maÃ�geblichen Zeitpunkt keines Nachweises, dass diese Erkrankung in einem
bestimmten Kollektiv gehÃ¤uft auftritt bzw aufgetreten ist (nachfolgend unter b).
Die Anerkennung und ggf EntschÃ¤digung des Larynxkarzinoms im Einzelfall setzt
(lediglich) voraus, dass es auch konkret-individuell durch die entsprechenden
Einwirkungen wesentlich verursacht und diese Einwirkungen wesentlich durch die
versicherte TÃ¤tigkeit verursacht worden sind. Auch diese Voraussetzung ist hier
gegeben (nachfolgend unter 3.).
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a) SpÃ¤testens seit der Bekanntmachung des vom Ã�rztlichen
SachverstÃ¤ndigenbeirat â�� Sektion Berufskrankheiten â�� zur BK Nr 2402
verfassten Merkblatts durch den damals zustÃ¤ndigen Bundesminister fÃ¼r Arbeit
und Sozialordnung vom 13. Mai 1991 (BArBl 1991, Heft 7-8, 72) ist davon
auszugehen, dass mit der BK Nr 2402 ua die hier vorliegende Krebserkrankung iS
der generellen Geeignetheit erfasst wird. Das Merkblatt ist zwar kein Bestandteil der
BKVO; es stellt aber den vom SachverstÃ¤ndigenbeirat ermittelten Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ã¤rztlichen Erfahrungen dar und lÃ¤sst sich
insoweit als Interpretationshilfe und Wiedergabe des bei seiner Herausgabe
aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisstandes heranziehen (vgl dazu
BSG Beschluss vom 4. August 1987 â�� 2 BU 109/87 â�� verÃ¶ffentlicht in JURIS;
BSG Urteile vom 23. September 1997 â�� 2 RU 10/96 â�� SozR 3-5670 Anl 1 Nr
2401 Nr 1 S 3, vom 22. August 2000 â�� B 2 U 34/99 R â�� SozR 3-5670 Anl 1 Nr
2108 Nr 2 S 5 und vom 2. Mai 2001 â�� B 2 U 16/00 R â�� SozR 3-2200 Â§ 551 Nr
16 S 85 f mwN).

Das Merkblatt enthÃ¤lt in seinem Teil II Angaben zur Pathophysiologie ionisierender
Strahlen, die besagen, dass alle energiereichen ionisierenden Strahlen im lebenden
Gewebe zu StÃ¶rungen der ZelltÃ¤tigkeit, zum Zelluntergang und damit zu
funktionellen und morphologischen VerÃ¤nderungen fÃ¼hren kÃ¶nnen und dass
das AusmaÃ� der biologischen Wirkung von physikalischen Komponenten (wie
Strahlenart und Dosis sowie zeitlicher und rÃ¤umlicher Verteilung der Dosis) und
von biologischen Faktoren (wie Alter, Geschlecht und Strahlenempfindlichkeit des
betroffenen Gewebes) abhÃ¤ngig ist. Nach den AusfÃ¼hrungen unter Abschnitt III D
und E des Merkblatts kÃ¶nnen Krebserkrankungen (Lungenkrebs, LeukÃ¤mien und
"andere maligne Tumoren") als SpÃ¤tschaden einer Strahleneinwirkung auftreten,
wobei die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Erkrankungen in Bezug auf die
Lokalisation von der Empfindlichkeit der betroffenen Organe und der einwirkenden
Strahlendosis abhÃ¤ngt (Abschnitt III E iVm mit Anhang 2 des Merkblatts). Insoweit
lÃ¤sst sich dem Merkblatt entnehmen, dass grundsÃ¤tzlich jede ionisierende
Strahlung in jedem KÃ¶rpergewebe maligne Neubildungen hervorrufen kann, und
dass es keine Grenzwerte gibt, dh die RisikoerhÃ¶hung eintritt, sobald die
natÃ¼rliche Strahlenbelastung der Umgebung Ã¼berschritten ist. Dass in der
Anlage 2 zum Merkblatt "Strahlenempfindlichkeit einzelner Organe und Gewebe in
Hinsicht auf die Verursachung maligner Erkrankungen" der Kehlkopfkrebs nicht
aufgefÃ¼hrt ist, lÃ¤sst keinen gegenteiligen, sondern lediglich den Schluss zu, dass
bei Abfassung des Merkblatts fÃ¼r dieses Organ keine EinschÃ¤tzung seiner
Empfindlichkeit gegenÃ¼ber ionisierenden Strahlen gemacht werden konnte.

An der Erkenntnis, dass ionisierende Strahlen geeignet sind, Krebserkrankungen
hervorzurufen, hat sich seit der Herausgabe des Merkblatts offensichtlich nichts
geÃ¤ndert. Alle in diesem Verfahren â�� wie auch in den anderen bekannt
gewordenen Verfahren Ã¼ber die Anerkennung von Krebserkrankungen durch
ionisierende Strahlen â�� eingefÃ¼hrten Aussagen medizinischer
SachverstÃ¤ndiger gehen von dieser Wirkung aus (vgl auch LSG Nordrhein-
Westfalen Urteil vom 13. Mai 1998 â�� L 17 U 24/94, SÃ¤chsisches LSG Urteil vom
29. Juni 2000 â�� L 2 KN 28/96 U â�� HVBG Rdschr VB 91/2001, LSG Berlin Urteil
vom 14. Januar 2003 â�� L 2 U 7/98 â�� und LSG Baden-WÃ¼rttemberg Urteil vom
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17. Februar 2004 â�� L 13 KN 1768/00 -, alle verÃ¶ffentlicht in JURIS). Der
Verordnungsgeber hat die Fassung der BK Nr 2402 in den nachfolgenden
Ã�nderungen bzw Neufassungen der BK-Liste bislang nicht verÃ¤ndert (vgl Nr 2402
der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung â�� BKV â�� vom 31. Oktober 1997
(BGBl I 2623) idF der BKV-Ã�ndV vom 5. September 2002 (BGBl I 3541); zur
Aufgabe des Verordnungsgebers, nach EinfÃ¼hrung einer neuen BK zu prÃ¼fen, ob
nach den gesammelten Erkenntnissen eine Konkretisierung, EinschrÃ¤nkung,
Ausweitung oder Klarstellung der Fassung der BK notwendig oder angezeigt ist, vgl
BSG Urteile vom 2. Mai 2001 â�� B 2 U 16/00 R â�� SozR 3-2200 Â§ 551 Nr 16 S 82
f und vom 18. MÃ¤rz 2003 â�� B 2 U 13/02 R â�� BSGE 91, 23 RdNr 11 = SozR
4-2700 Â§ 9 Nr 1 RdNr 11). Insofern ist bei den Krebserkrankungen durch
Einwirkungen ionisierender Strahlen eine andere Situation gegeben als zB bei den in
Nr 4104 und 4109, 4110 und 4112, 4203 und 5102 der Anlage zur BKV
aufgefÃ¼hrten Krebserkrankungen, bei denen im Hinblick auf die dort genannten
Einwirkungen bestimmter Stoffe eine Eingrenzung auf bestimmte Organe oder
KÃ¶rpergewebe vorgenommen worden ist.

b) Die mit der Revision vorgetragene Auffassung, hinsichtlich der Anerkennung
einer Krebserkrankung speziell des Kehlkopfes als BK gemÃ¤Ã� Nr 2402 bedÃ¼rfe
es zusÃ¤tzlich der Feststellung einer besonderen Gruppentypik durch den
epidemiologischen Nachweis einer signifikanten HÃ¤ufung dieser Erkrankung bei
einer bestimmten Personengruppe, etwa BeschÃ¤ftigten im Uranerzbergbau, findet
im Gesetz keine StÃ¼tze.

aa) Die Gruppentypik als Nachweis einer hÃ¶heren GefÃ¤hrdung bestimmter
Personengruppen wird fÃ¼r die Aufnahme einer Erkrankung in die BK-Liste nach Â§
551 Abs 1 Satz 3 RVO, Â§ 9 Abs 1 Satz 2 SGB VII durch den Verordnungsgeber und
fÃ¼r die EntschÃ¤digung bzw Anerkennung einer nicht durch Rechtsverordnung
bezeichneten Erkrankung wie eine BK nach Â§ 551 Abs 2 RVO, Â§ 9 Abs 2 SGB VII
(so genannte Quasi-BK) verlangt (vgl BSG Urteile vom 5. Februar 1980 â�� 2 RU
63/78 â�� verÃ¶ffentlicht in JURIS, vom 29. Oktober 1981 â�� 8/8a RU 82/80 â�� 
BSGE 52, 272 = SozR 2200 Â§ 551 Nr 20, vom 12. Juni 1990 â�� 2 RU 21/89 â��
HVBG-INFO 1990, 2085 und vom 14. November 1996 â�� 2 RU 9/96 â�� BSGE 79,
250 = SozR 3-2200 Â§ 551 Nr 9; vgl auch Brandenburg in SGb 2004, S 70, 72, zur
Relevanz des erhÃ¶hten Erkrankungsrisikos der exponierten Berufsgruppe als
methodisches Kriterium zum Nachweis der generellen Eignung). Abgesehen davon,
dass der Nachweis einer gegenÃ¼ber der Ã¼brigen BevÃ¶lkerung besonderen
GefÃ¤hrdung bestimmter Personengruppen bereits im Rahmen des Â§ 551 Abs 1
Satz 3 und Abs 2 RVO nicht auf epidemiologische Untersuchungen beschrÃ¤nkt ist
(vgl dazu BSG Urteile vom 29. Oktober 1981 â�� 8/8a RU 82/80 â�� BSGE 52, 272,
275 = SozR 2200 Â§ 551 Nr 20 und vom 23. MÃ¤rz 1999 â�� B 2 U 12/98 R â�� 
BSGE 84, 30, 33 ff = SozR 3-2200 Â§ 551 Nr 12 S 37 ff; zum Beurteilungsspielraum
des Verordnungsgebers vgl auch BSG Urteil vom 18. MÃ¤rz 2003 â�� B 2 U 13/02 R
â�� BSGE 91, 23 = SozR 4-2700 Â§ 9 Nr 1), geht es vorliegend nicht um die
Anerkennung einer Quasi-BK. Die BeschrÃ¤nkungen, denen der
VersicherungstrÃ¤ger bei der Anerkennung einer Quasi-BK unterliegt, lassen sich
nicht ohne weiteres auf den Verordnungsgeber Ã¼bertragen. Denn dies wÃ¼rde
seinen ihm gesetzlich zuerkannten Beurteilungsspielraum praktisch beseitigen (vgl
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BSG aaO BSGE 84, 30, 33 ff = SozR 3-2200 Â§ 551 Nr 12 S 37 ff). Der
Verordnungsgeber hat die besondere GefÃ¤hrdung durch ionisierende Strahlen
fÃ¼r beruflich strahlenexponierte Personen ohne Begrenzung auf ein bestimmtes
Kollektiv anerkannt. Dies entspricht dem Zweck der ErmÃ¤chtigung, solche
Krankheiten dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung zu unterstellen, die
wesentlich durch die versicherte TÃ¤tigkeit hervorgerufen werden. Der Hinweis der
Beklagten auf die GesetzesbegrÃ¼ndung zum Tatbestand der Quasi-BK (BT-Drucks
13/2204 S 78 zu Â§ 9 Abs 2 SGB VII) geht daher fehl; im Ã�brigen findet hier â�� wie
eingangs dargelegt â�� das SGB VII fÃ¼r die Anerkennung der BK auch keine
Anwendung.

bb) Die in der RevisionsbegrÃ¼ndung angefÃ¼hrten Urteile des 2. Senats des BSG
vom 31. Januar 1984 (2 RU 67/82 â�� SozSich 1984, RsprNr 3827), vom 27. Juni
2000 (B 2 U 29/99 R â�� HVBG-INFO 2000, 2811) und vom 4. Juni 2002 (B 2 U 20/01
R, verÃ¶ffentlicht in JURIS) geben fÃ¼r die Auffassung der Beklagten nichts her. Von
ihnen befasst sich Ã¼berhaupt nur das Urteil vom 27. Juni 2000 mit einer Listen-BK,
wÃ¤hrend es in den anderen Entscheidungen lediglich um Anerkennungen nach Â§
551 Abs 2 RVO ging. In dem Fall, der dem Urteil des 2. Senats vom 27. Juni 2000
(aaO HVBG-INFO 2000, 2811) zu Grunde lag, ging es allerdings nicht â�� wie hier
â�� um eine BK nach Nr 2402, sondern um die Anerkennung eines Morbus
Parkinson als BK gemÃ¤Ã� Nr 1302 der Anlage 1 zur BKVO ("Erkrankungen durch
Halogenkohlenwasserstoffe"). Der 2. Senat hat ausgefÃ¼hrt, dass das fÃ¼r die
Erkrankung angeschuldigte Trichlorethylen (Tri) zwar zu den
Halogenkohlenwasserstoffen gehÃ¶re; es habe sich aber nach den bindenden
Feststellungen des LSG weder die generelle Geeignetheit dieses Stoffs fÃ¼r die
Entstehung oder Verschlimmerung einer Parkinson-Erkrankung noch der konkret-
individuelle Zusammenhang zwischen der Tri-Exposition und der vorliegenden
Parkinson-Erkrankung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen lassen. Wie
der 2. Senat ausdrÃ¼cklich hervorgehoben hat, konnte bei seiner Entscheidung
offen bleiben, wie die vom KlÃ¤ger aufgeworfene Frage zu beantworten sei, "ob die
Rechtsprechung â�¦ des BSG so zu verstehen ist, dass bei der
Zusammenhangsfrage von schÃ¤digender Einwirkung und vorhandener Erkrankung
nur dann im Sinne einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit gesprochen werden
kann, wenn â�¦ anhand statistisch relevanter Zahlen fÃ¼r eine Vielzahl von
typischen GeschehensablÃ¤ufen dies bestÃ¤tigt werden kann". Ebenso wurde offen
gelassen, ob der fÃ¼r den konkret-individuellen Kausalzusammenhang zwischen
der mit der versicherten TÃ¤tigkeit in innerem Zusammenhang stehenden
Verrichtung und der schÃ¤digenden Einwirkung und zwischen dieser und dem
Eintritt der Erkrankung geltende BeweismaÃ�stab der Wahrscheinlichkeit ebenso
fÃ¼r das Vorliegen der generellen Geeignetheit der bestimmten Einwirkung fÃ¼r
das Entstehen oder die Verschlimmerung der Erkrankung â�� etwa bei BK-
TatbestÃ¤nden mit unbestimmter Krankheitsbezeichnung wie der im entschiedenen
Fall einschlÃ¤gigen Nr 1302 der Anlage 1 zur BKVO â�� gelte oder hier der
strengere MaÃ�stab des vollen Nachweises zu fordern sei. Nach den bindenden
Feststellungen des LSG sei das Vorliegen der generellen Geeignetheit der
Einwirkungen des Listenstoffs auch unter Zugrundelegung des geringeren
MaÃ�stabs der Wahrscheinlichkeit nicht gegeben. Dabei habe das LSG nicht allein
das Fehlen gesicherter epidemiologischer Erkenntnisse berÃ¼cksichtigt, sondern
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alle nach dem Gesamtergebnis des Verfahrens fÃ¼r eine positive Beantwortung der
sich hier stellenden Zusammenhangsfragen in Betracht kommenden sonstigen
Beweismittel gewÃ¼rdigt und nicht bereits wegen prinzipieller Ungeeignetheit von
vornherein ausgeschlossen.

Der Senat sieht auch keinen Widerspruch zum Beschluss des 2. Senats des BSG
vom 18. Juni 2001 (B 2 U 104/01 B â�� verÃ¶ffentlicht in JURIS) Ã¼ber die
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des SÃ¤chsischen
Landessozialgerichts vom 1. Februar 2001 (L 6 KN 59/98 U). Der 2. Senat hat darin
zwar ausgefÃ¼hrt, die Nr 92 der BK-Liste der BKVO-DDR setze "- anders als die BK
Nr 2402 der Anlage 1 der (bundesdeutschen) BKVO â�� voraus, dass ionisierende
Stoffe bÃ¶sartige Neubildungen generell auslÃ¶sen kÃ¶nnen". Diese
AusfÃ¼hrungen kÃ¶nnen aber nicht dahin verstanden werden, der 2. Senat habe
damit auch entschieden, dass bÃ¶sartige Neubildungen von der bundesdeutschen
BK Nr 2402 iS der generellen Geeignetheit nicht erfasst seien. Die Auslegung dieses
BK-Tatbestands war nicht Gegenstand der Entscheidung. Der 2. Senat ist auf ihn
lediglich eingegangen, um deutlich zu machen, dass sich die Nr 92 der BK-Liste der
BKVO-DDR in ihrer Begriffsbestimmung auch wesentlich von den BKen Nr 1302 und
2108 der Anlage 1 zur bundesdeutschen BKVO unterscheide, Ã¼ber die das BSG in
den in der BeschwerdebegrÃ¼ndung angefÃ¼hrten, angeblich abweichenden
Urteilen entschieden habe, und dass die BeschwerdebegrÃ¼ndung diese
unterschiedliche Begriffsbestimmung zur hinreichenden Bezeichnung der Divergenz
hÃ¤tte berÃ¼cksichtigen mÃ¼ssen.

3. Da es sich nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft bei einer
Krebserkrankung einerseits um ein multifaktorielles Geschehen handelt, bei dem
auch andere Faktoren zur AuslÃ¶sung (Initiation) und Entwicklung (Promotion) eines
Tumors beitragen, und KÃ¶rpergewebe bzw -organe nicht von gleicher
Strahlenempfindlichkeit sind (vgl SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall
und Berufskrankheit, 7. Aufl 2003, 1145, 1256), andererseits die BevÃ¶lkerung auch
auÃ�erberuflich einer Strahlenbelastung ausgesetzt ist (natÃ¼rliche Strahlung,
medizinische Behandlung mit RÃ¶ntgen- und anderen ionisierenden Strahlen),
kommt es fÃ¼r den ursÃ¤chlichen Zusammenhang zwischen der bei A. unstreitig
gegebenen beruflichen Strahleneinwirkung und dem bei ihm aufgetretenen
Larynxkarzinom darauf an, ob die bei ihm festgestellte berufliche
Strahleneinwirkung nach Art und Dosis ausreichte, um nach der im Recht der
Unfallversicherung geltenden KausalitÃ¤tslehre als wesentliche Bedingung fÃ¼r
diese Erkrankung angesehen zu werden (vgl BSG Urteil vom 29. Januar 1974 â�� 
8/7 RU 18/72 â�� SozR 2200 Â§ 551 Nr 1 zur Frage des ursÃ¤chlichen
Zusammenhangs einer berufsbedingten Strahlenerkrankung mit einer Erkrankung
an LeukÃ¤mie; Krasney, Die KausalgrundsÃ¤tze des geltenden
Berufskrankheitenrechts, in SÃ¼ddeutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft
Mainz, Kolloquium Krebserkrankungen und berufliche TÃ¤tigkeit, 1988, S 67, 68 f).

Diese individuellen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung und Berentung des
Kehlkopfkrebsleidens hat das LSG rechtsfehlerfrei bejaht. Nach seinen
Feststellungen begrÃ¼ndete die von der Beklagten selbst ermittelte
Strahlenbelastung, der A. bei seiner beruflichen TÃ¤tigkeit ab 1951 ausgesetzt war,
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eine Verursachungswahrscheinlichkeit von wenigstens 52,3 %. Insoweit konnte sich
das LSG auf die Beurteilung durch die gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr. A
und Prof. Dr. H stÃ¼tzen, deren Meinung es zudem nicht kritiklos Ã¼bernommen,
sondern anhand der wissenschaftlichen Ã�uÃ�erungen beim FachgesprÃ¤ch
"Extrapulmonale Krebserkrankungen Wismut" (HVBG BK-Report 4/99) sowie des
Gutachtens Jacobi II Ã¼berprÃ¼ft hat. Diese BeweiswÃ¼rdigung des Gerichts (Â§
128 Abs 1 Satz 1 SGG) wurde von der Beklagten nicht mit zulÃ¤ssigen und
begrÃ¼ndeten RÃ¼gen angegriffen, ebenso wenig wurden von der Beklagten
sonstige zulÃ¤ssige und begrÃ¼ndete VerfahrensrÃ¼gen erhoben. Die
Feststellungen des LSG sind deshalb fÃ¼r den Senat nach Â§ 163 SGG verbindlich.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 17.11.2004

Zuletzt verändert am: 20.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://dejure.org/gesetze/SGG/128.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/128.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/163.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
http://www.tcpdf.org

